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Vorbemerkungen 

Zu den anerkannten Instrumenten des Städtebaurechts gehört seit langer 
Zeit die Umlegung. Sie dient der Verwirklichung planungsrechtlicher Vor-
gaben in den Fällen der Neuerschließung oder der grundlegenden Umgestal-
tung bereits erschlossener Gebiete. Die beachtliche Praktikabilität und die 
hohe Akzeptanz, der sich die Umlegung seitens der Betroffenen  erfreut,  wird 
oft hervorgehoben1. Zu dieser positiven Einschätzung tragen folgende typus-
bestimmende Eigenarten des Instituts bei: 

- Anders als die meisten Eingriffsinstrumente  des Baurechts will die Um-
legung Situationen einer Interessengleichrichtung zwischen den betroffenen 
Eigentümern und der öffentlichen Verwaltung nutzen. 

- Die beteiligten Grundeigentümer können im Regelfall davon ausgehen, 
daß - was immer an weiteren Zwecken mit der Umlegung verfolgt wird - sie 
selbst einen nicht unbeachtlichen Wertzuwachs erlangen, indem sie statt eines 
nicht oder nur unzulänglich zu bebauenden Grundstücks Bauland bekommen. 

- Das. Umlegungsverfahren ist ein Beispiel dafür, wie eine Betroffenen-
beteiligung durch Anhörung, Information und Rücksichtnahme sinnvoll schon 
praktiziert wurde, lange bevor Partizipationsforderungen  das Städtebaurecht 
sonst erreichten. 

- Die Durchführung der Umlegung liegt üblicherweise in den Händen eines 
fachlich besonders ausgerichteten Personals, dem es nicht darum geht, politi-
sche Konzepte durchzusetzen, sondern das nüchtern konkrete Fragen städte-
baulicher Ordnung lösen möchte. 

Dieser versachlichten Atmosphäre kommt es entgegen, daß im Umlegungs-
verfahren nicht weitreichende Verteilungsentscheidungen geschaffen  werden. 
Die Umlegung kann sich vielmehr darauf beschränken, im Gesamtprozeß der 
Gestaltung der städtebaulichen Ordnung einen phasenspezifischen Beitrag zu 
leisten, während die meisten konfliktträchtigen Fragen entweder bereits vor-
entschieden oder sonst ausgeklammert sind. So sind der Rahmen und das pla-

1 Zur städtebaulichen Bedeutung der Umlegung allgemein: Ernst/Otte , in: 
Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, Vorb. §§ 45-84 und § 45 Rn. 1-13; Schriever, 
Kohlhammer-Kommentar, BauGB, Vorb. §§ 45-84 Rn. 13 f.; Bielenberg,  DÖV 1973, 
873 ff.;  Schmidt-Aßmann,  DVB1. 1982, 192 ff.;  Mainczyk,  DÖV 1986, 995 ff.; 
Dieterich,  Baulandumlegung, Rn. 23 ff.;  jüngst Reinhardt,  GuG 1995, 289 ff.;  Seele, 
VR 1995, 193 ff.;  Ronellenfitsch,  VerwArch 1996, 143 ff. 
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nerische Leitbild durch den Bebauungsplan bzw. durch § 34 BauGB vorge-
zeichnet und in ihren Grundlinien im Umlegungsverfahren nicht mehr zu än-
dern. Auch die Zuteilung der umgelegten Flächen ist erleichtert, weil sie sich 
innerhalb eines feststehenden Beteiligtenkreises vollzieht und es nicht um eine 
freie Auswahl zwischen diversen Bewerbern geht. 

Die systematische Einbeziehung der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung in das städtebauliche Planungsrecht durch Art. 5 des Investitionserleich-
terungs- und Wohnbaulandgesetzes (IWG) vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 
466) stellt Planung und planverwirklichendes Instrumentarium vor neue Her-
ausforderungen.  Zu den danach erforderlichen  planerischen Entscheidungen 
gehören auch Darstellungen und Festsetzungen nach den §§5 und 9 BauGB, 
die dazu dienen sollen, die zu erwartenden Eingriffe  in Natur und Landschaft 
abzugleichen, zu ersetzen oder zu mindern (§ 8a Abs. 1 S. 2 BNatSchG). 
Solche Ausgleichs- und Ersatzflächen können auf den Grundstücken liegen, 
auf denen die Eingriffe  zu erwarten sind (Eingriffsgrundstücke);  sie können 
aber auch im sonstigen Geltungsbereich des Bauleitplanes liegen. Mindestens 
die zweite Variante führt zu einem u.U. erheblichen Bedarf an zusätzlichen 
Ausgleichs- und Ersatzflächen. Schon vor dem Ergehen des IWG war in der 
Fachliteratur gelegentlich erörtert worden, ob und inwieweit u.a. auch die 
Umlegung genutzt werden könnte, diesen Bedarf abzudecken2. Nach dem In-
krafttreten der §§ 8a-c BNatSchG werden diese Fragen intensiver gestellt3. 
Überlegt wird insbesondere, ob und inwieweit die Regelungen über 

- die Zuteilung an die Gemeinde oder den sonstigen Erschließungsträger 
durch Vorwegabzug nach § 55 Abs. 2 BauGB, 

- die Zuteilung an die Gemeinde oder den sonstigen Erschließungsträger 
durch Vorwegabzug gegen Ersatzlandgestellung nach § 55 Abs. 5 BauGB, 

- die Zuteilung an Privateigentümer nach § 59 Abs. 1 BauGB oder 

- die Zuteilung als Gemeinschaftsanlage nach § 61 Abs. 1 BauGB 

zur Flächenbereitstellung als Handlungsmöglichkeiten in Betracht kommen. 
Während eine Anzahl von Stellungnahmen die Baulandumlegung - jedenfalls 
im Grundkonzept - für geeignet hält, zu ihrem Teil die Folgeprobleme der 
naturschutzrechtlichen Eingriffs-  und Ausgleichsregelung zu bewältigen, fin-

2 Vgl. Dieterich/Lemmen,  GuG 1991, 301 ff.;  Stich,  GuG 1992, 301 ff.;  Stahr,  VR 
1992, 207 ff 

3 Hecker,  VR 1994, 73 ff.;  Reinhardt,  VR 1994, 88 ff.;  Sandmann,  GuG 1995, 
1 ff.;  Steinfort,  VerwArch 1995, 107 ff.  Vgl. auch die "Hinweise des Deutschen 
Städtetages zur Umsetzung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung"  (Stand: 5. 
12. 1994) unter Π 2; ferner  Schink,  in: Ramsauer (Hrsg.), Die naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung,  124 (142 ff.). 
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den sich durchaus auch Stimmen, die die naturschutzrechtlich veranlaßten 
Flächenabzüge als unvereinbar mit dem Zweck und den verfassungsrecht-
lichen Determinanten des Umlegungsrechts ansehen4. 

Auch sonst sind die umlegungsrechtlichen Flächenbeiträge ein Gegenstand 
fortgesetzter  verfassungs- und rechtspolitischer Diskussionen. Nach einer von 
der Rechtsprechung anerkannten Lösung können die Gemeinden unter An-
rechnung der für die Erschließung notwendigen und vorher ausgesonderten 
Flächen einen bestimmten Anteil der Einwurfsflächen  abziehen, um umle-
gungsindizierte Werterhöhungen abzugleichen. Diese Flächenleistung darf 
nach der derzeitigen Regelung des § 58 Abs. 1 S. 2 BauGB in Gebieten, die 
erstmalig erschlossen werden, nur bis zu 30 %, in anderen Gebieten nur bis 
zu 10 % der eingeworfenen Fläche betragen. Manche Stimmen in der Litera-
tur regen eine gesetzliche Erhöhung dieser Abzugsgrenzen an, weil die Umle-
gungsvorteile mit den genannten Prozentsätzen nicht hinreichend erfaßt 
seien5. In der Literatur sind gegenüber solchen Änderungswünschen aber auch 
verfassungsrechtliche Bedenken geltend gemacht worden6. Auf jeden Fall 
müssen als Gegenpositionen die Prinzipien des Umlegungsrechts, insbeson-
dere der Grundsatz der Eigentümernützlichkeit und des Bestandserhalts be-
achtet werden, damit die Umlegung als Inhalts- und Schrankenbestimmung 
des Eigentums nach Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG, wie sie im bisherigen Recht er-
kennbar konzipiert ist, erhalten bleibt. 

4 Stemmler /Otte,  in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, (mit Differenzierungen  im 
Einzelnen), § 55 Rn. 8, 9; § 59 Rn. 12, § 61 Rn. 55; Otte , DÖV 1995, 805 (813 f.); 
ähnlich Reinhardt,  DÖV 1995, 21 (24 f.). Beim Erlaß des IWG soll auf eine Einbe-
ziehung von Ausgleichs- und Ersatzflächen in den § 55 Abs. 1 BauGB verzichtet 
worden sein, um "die Privatnützigkeit der Umlegung nicht zu gefährden", so Runkel, 
UPR 1993, 203 (208). 

5 Seele,  VR 1995, 193 (200); vgl. auch Zabel,  DÖV 1995, 725 (727). 
6 Brenner,  DVB1. 1993, 291 ff.;  darauf Bezug nehmend Reinhardt,  DÖV 1995, 21 

(24 f.). 


